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Jahresbericht 01.11.2019 bis 31.10.2020
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
Tätigkeitsbericht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Ihnen vorliegende Jahresbericht des Spezial-AIF “Deka-
Immobilien StrategieInstitutionell“ informiert Sie über die
Entwicklung im Berichtszeitraum vom 1. November 2019 bis
31. Oktober 2020. Der Bericht beinhaltet die gesetzlichen Be-
standteile. Weitere Informationen/Publikationen zum Produkt
und Konzept können Sie unter www.deka-institutionell.de
entnehmen.

Anlageziele

Der Deka-Immobilien StrategieInstitutionell ist ein Immobilien-
Dachfonds und richtet sich an institutionelle Anleger. Zielfonds
sind die WestInvest TargetSelect-Palette, der WestInvest Immo-
Value sowie weitere institutionelle Immobilienfonds der Deka-
Gruppe. Empfohlen ist ein Anlagehorizont von mindestens
fünf Jahren. Der Anleger sollte in der Lage sein, moderate
Vermögensschwankungen zu tolerieren. Das Sondervermögen
verfolgt eine ertragsorientierte Anlagepolitik und eignet sich
weitestgehend für jedes Anlageportfolio. Der Investitionsschwer-
punkt liegt auf europäisch ausgerichteten Immobilienfonds mit
globaler Ergänzung. Darüber hinaus kann in Immobilienfonds
mit globaler Investitionsstrategie investiert werden. Es werden
folgende Anteile am durch die Zielinvestments abgebildeten
Immobilienvermögen angestrebt: Büroimmobilien mit einem
Anteil von rund 30-50% des Fondsvermögens, Einzelhandels-
und Logistikimmobilien sollen 15-35% bzw. 10-25% betragen,
für Hotelimmobilien wird eine Quote von 0-20% angestrebt.

Bestand und Entwicklung

Im Geschäftsjahr vom 1. November 2019 bis zum 31. Oktober
2020 wurde das Fondsvermögen weiter aufgebaut. Zum 31.
Oktober 2020 beläuft es sich auf 916,5 Mio. EUR.

Im Berichtszeitraum wurden 1.599.930 Anteile ausgegeben. Dies
entspricht einem Netto-Mittelzufluss in Höhe von 86,6 Mio. EUR.
Bei einem Anteilumlauf von 16.720.930 Stücken ergibt sich zum
Stichtag 31. Oktober 2020 ein Anteilwert von 54,81 EUR.

An- und Verkäufe

Im Berichtszeitraum wurden in Summe Investmenanteile von
Zielfonds in Höhe von 74,9 Mio. EUR erworben (davon 19,6
Mio. EUR WestInvest ImmoValue, 18,5 Mio. EUR WestInvest
TargetSelect Logistics, 4,2 Mio. EUR WestInvest TargetSelect
Shopping, 31,6 Mio. EUR WestInvest TargetSelect Hotel sowie 1,0
Mio. EUR Domus-Einzelhandel-Deutschland).

Es fanden keine Verkäufe von Zielfonds statt.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
2,0% 3,5% 3,9%

Gesamtkostenquote 0,25%

ISIN DE000DK0LL42

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

A

B

C

D

E
F GHI

A WestInvest ImmoValue 47,0%
B WestInvest TargetSelect Logistics 11,2%
C WestInvest TargetSelect Shopping 15,3%
D WestInvest TargetSelect Hotel 15,7%
E Domus-Einzelhandel-Deutschland 5,4%
F Deka-Immobilien Fokus Prag 3,0%
G Deka-Immobilien Fokus Logistik Tschechien 1,0%
H Liquidität 1,4%
I Forderungen 0,0%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Portfoliostruktur

Das Fondsvermögen des Deka-Immobilien StrategieInstitutionell 
beträgt zum 31. Oktober 2019 916,5 Mio. EUR und setzt sich 
zusammen aus Investmentanteilen (Zielfonds) in Höhe von 
903,9 Mio. EUR (98,6% des Fondsvermögens), Bankguthaben 
in Höhe von 12,2 Mio. EUR (1,34% des Fondsvermögens) und 
Forderungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR (0,04% des 
Fondsvermögens).

Zum 31. Oktober 2020 hat der Deka-Immobilien StrategieIn-
stitutionell sieben Zielfonds (Immobilienfonds) gezeichnet: Die 
überwiegend in Büroimmobilien investierten WestInvest Immo-
Value (47,0% des Fondsvermögens) und Deka-Immobilien Fokus 
Prag (3,0% des Fondsvermögens), die Logistikfonds WestInvest 
TargetSelect Logistics (11,2%) und Deka-Immobilien Fokus Lo-
gistik Tschechien (1,0%), den Hotelfonds WestInvestTargetSelect 
Hotel (15,7%) sowie die Einzelhandelsfonds WestInvest Target-
Select Shopping (15,3%) und Domus-Einzelhandel-Deutschland 
(5,4%).

Währungs- und Kreditportfoliomanagement

Der Deka-Immobilien StrategieInstitutionell ist in Euro de-
nominiert. Zum 31. Oktober 2020 waren sieben Zielfonds
(Immobilienfonds) gezeichnet, die in Euro denominieren. Sechs 
der Zielfonds halten Immobilieninvestments in Fremdwährung, 
die aber weitgehend abgesichert sind. Wechselkursrisiken sind 
daher nur in geringem Umfang vorhanden. Der Deka-Immobilien 
StrategieInstitutionell strebt keine Fremdfinanzierung beim 
Erwerb von Vermögensgegenständen an.

Anlageerfolg und Ausschüttung

Der zum 31. Oktober 2020 ermittelte Anteilwert beläuft sich auf 
54,81 EUR. Die BVI-Rendite im vergangenen Geschäftsjahr betrug 
2,0%. Aus dem zur Ausschüttung verfügbaren Betrag wurden 
1,44 EUR je Anteilschein an die Anteilscheineigner ausgekehrt. 
Diese Ausschüttung für das Geschäftsjahr vom 1. November 
2019 bis 31. Oktober 2020 erfolgte per 30. November 2020, 
mit Valuta 8. Dezember 2020. Auf neue Rechnung werden 0,57 
EUR je Anteil vorgetragen, davon entfallen 0,42 EUR je Anteil auf 
vorangegangene Geschäftsjahre und 0,15 EUR je Anteil auf das 
Geschäftsjahr 2019/20.

Hauptanlagerisiken

Die Hauptanlagerisiken sind wie folgt:

Adressenausfallrisiken: Es bestehen Adressenaufallrisiken, 
insbesondere Mieterausfallrisiken. Dieser Fonds erzielt ordent-
liche Erträge aus Investmentanteilen sowie ggf. Zinsen aus 
Liquiditätsanlagen. Diese werden periodengerecht abgegrenzt.

Kurs-/Zinsänderungsrisiken: Die Anlageentscheidungen des
Fondsmanagements können zu einer positiven und negativen
Abweichung der Anteilwertentwicklung führen. Darüber hin-
aus können Kursänderungsrisiken aus der Liquiditätsanlage
die Wertentwicklung beeinflussen. Schwankungen der Kurs-
und Marktwerte können auf Veränderungen der Zinssätze, der
Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen
sein.

Fremdwährungsrisiko: Dieser Investmentfonds investiert derzeit
nur in Zielfonds in Euro. Die Zielfonds halten zum Teil Immobi-
lieninvestments in Fremdwährungen, die aber weitestgehend
abgesichert sind. Verbleibende Wechselkursrisiken sind daher
nur im geringen Umfang vorhanden. Produktspezifische Risiken
einzelner Zielfonds können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.

Marktpreis-/Immobilienrisiko: Über den Erwerb der Fonds-
anteile ist der Anleger an der Wertentwicklung der in diesem
Investmentfonds befindlichen Zielfonds (Immobilienfonds) be-
teiligt. Damit besteht die Möglichkeit von Wertverlusten durch
eine negative Entwicklung einzelner Zielfonds, aufgrund der
negativen Entwicklung deren einzelner Immobilien sowie der
Immobilienmärkte insgesamt. Es besteht somit ein Marktpreis-
/Immobilienrisiko. Auf Ebene der einzelnen Immobilien kann
dies in Abhängigkeit von z. B. der Finanzierungsstruktur bis zum
Totalverlust führen.

Verfügbarkeits-/Liquiditätsrisiken: Die Gesellschaft kann
verpflichtet sein, die Rücknahme der Anteile befristet zu
verweigern und auszusetzen, insbesondere, wenn bei umfang-
reichen Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel zur Zahlung
des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung nicht mehr ausreichen oder nicht
sogleich zur Verfügung stehen. Im Fall einer Aussetzung der
Anteilrücknahme kann der Anteilwert sinken, z. B. wenn die
Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände während
der Aussetzung unter Wert zu veräußern. Somit bestehen
Verfügbarkeits-/Liquiditätsrisiken.

Anbieterrisiko: Es besteht ein Anbieterrisiko. Die erworbenen
Vermögenswerte bilden ein vom Vermögen der Fondsgesellschaft
getrenntes Sondervermögen, an dessen Wert der Anleger ge-
mäß der Anzahl der erworbenen Fondsanteile beteiligt ist. Das
bedeutet: Das Anlagekapital ist als Sondervermögen rechtlich
vom Vermögen des Fondsanbieters getrennt und insoweit von
den wirtschaftlichen Verhältnissen und dem Fortbestand des
Anbieters unabhängig. Deshalb unterliegt dieser Investmentfonds
nicht zusätzlich der Einlagensicherung.

Wertentwicklung: Es besteht ein Wertentwicklungsrisiko, denn
die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die
künftige Wertentwicklung.

Wesentliche Änderungen gemäß Artikel 105 Abs. 1c der Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013 im Berichtszeitraum :
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Wesentliche Änderungen gemäß Artikel 105 haben sich im
Berichtszeitraum nicht ergeben.

Ausblick

Das weitere Wachstum und die Diversifikation des Zielfondsport-
folios im Sondervermögen werden in den kommenden Jahren
das Ziel sein.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Index: 31.10.2019 = 100
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)

I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 903.921.204,68 98,62
Deutschland 903.921.204,68 98,62
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 12.224.607,96 1,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände 370.569,42 0,04
II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00
III. Fondsvermögen 916.516.382,06 100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)

I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 903.921.204,68 98,62
EUR 903.921.204,68 98,62
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 12.224.607,96 1,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände 370.569,42 0,04
II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00
III. Fondsvermögen 916.516.382,06 100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.10.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-

Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 903.921.204,68 98,62
KVG-eigene Immobilien-Investmentanteile 86.285.399,95 9,41
EUR 86.285.399,95 9,41
DE000DK0TWV2 Deka-Immob.Fokus Log.Tschechi. ANT 166.218 0 0 EUR 53,190 8.841.135,42 0,96
DE000DK0LL67 Deka-Immobilien Fokus Prag ANT 500.000 0 0 EUR 54,980 27.490.000,00 3,00
DE000DK0LL83 Domus-Einzelhandel-Deutschland ANT 1.018.851 19.980 0 EUR 49,030 49.954.264,53 5,45
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile 817.635.804,73 89,21
EUR 817.635.804,73 89,21
DE0009801464 WestInv. TargetSelect Shopping ANT 53.051 1.589 0 EUR 2.635,750 139.829.173,25 15,26
DE0009801431 WestInvest ImmoValue ANT 8.872.647 399.046 0 EUR 48,550 430.767.011,85 47,00
DE0009801456 WestInvest TargetSelect Hotel ANT 52.290 11.457 0 EUR 2.761,140 144.380.010,60 15,75
DE0009801449 WestInvest TargetSelect Logis. ANT 37.847 6.793 0 EUR 2.712,490 102.659.609,03 11,20
Summe Wertpapiervermögen EUR 903.921.204,68 98,62

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 12.224.607,96 % 100,000 12.224.607,96 1,34
Summe Bankguthaben EUR 12.224.607,96 1,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und
Geldmarktfonds

EUR 12.224.607,96 1,34

Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Zielfondsrückvergütungen EUR 370.569,42 370.569,42 0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 370.569,42 0,04

Fondsvermögen EUR 916.516.382,06 100,00
Umlaufende Anteile STK 16.720.930,000
Anteilwert EUR 54,81
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Entwicklung des Sondervermögens
EUR

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 839.115.458,44
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -26.764.170,00
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 86.639.900,20

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 86.639.900,20
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 86.639.900,20
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR 0,00

4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -634.020,44
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 18.159.213,86

davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -2.346.295,77
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -6.075.898,84

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 916.516.382,06
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.11.2019 - 31.10.2020
(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)

1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -17.537,18 -0,00

davon Negative Einlagezinsen -17.537,18 -0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 28.632.782,94 1,71
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -62.654,39 -0,00

davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Immobilienerträge -62.654,39 -0,00
aus Investmentanteilen

9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -314.354,57 -0,02
davon aus Investmentanteilen **) -314.354,57 -0,02

10. Sonstige Erträge 626.403,42 0,04
davon Rückvergütung aus Zielfonds 626.403,42 0,04
Summe der Erträge 28.864.640,22 1,73

II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung -1.806.289,24 -0,11
3. Verwahrstellenvergütung -451.572,30 -0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -19.951,54 -0,00
5. Sonstige Aufwendungen -5.418,67 -0,00

davon Beratungsvergütungen -4.567,91 -0,00
davon fremde Depotgebühren -832,83 -0,00
Summe der Aufwendungen -2.283.231,75 -0,14

III. Ordentlicher Nettoertrag 26.581.408,47 1,59

IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste 0,00 0,00

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 0,00 0,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 26.581.408,47 1,59

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -2.346.295,77 -0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -6.075.898,84 -0,36

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -8.422.194,61 -0,50

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 18.159.213,86 1,09

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

**) betrifft Abzugssteuer in Österreich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR

I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)

1 Vortrag aus dem Vorjahr 7.030.759,11 0,42
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 26.581.408,47 1,59
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung -9.534.028,38 -0,57
III. Gesamtausschüttung1) 24.078.139,20 1,44
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung2) 24.078.139,20 1,44

Umlaufende Anteile: Stück 16.720.930

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als
Entrichtungsverpflichtete.

2) Ausschüttung am 30. November 2020 mit Beschlussfassung vom 17. November 2020.
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Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
Anhang.

Anhang gemäß §7 Nr.9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Es sind demnach keine
weiteren Angaben nach dem qualifizierten Ansatz zu berichten.

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Umlaufende Anteile STK 16.720.930
Anteilwert EUR 54,81

Angaben zu Bewertungsverfahren gemäß §16 Abs. 1 Nr.2 KARBV
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Anteile an Immobilien-Investmentvermögen
Anteile an Immobilien-Investmentvermögen (diese gilt auch für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die als AIF qualifizieren) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen
Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verläßlich ist. Rücknahmeabschläge, die Zielfonds erheben, werden als Rückstellung berücksichtigt, wenn die Veräußerung oder Rückgabe
vor Ablauf der Kündigungsfrist beabsichtigt ist.
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das
Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verläßliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind, noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.
Bankguthaben
Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert bewertet, unabhängig von der valutenmäßigen Gutschrift und Belastung der Einzelumsätze. Beim Ansatz von Bankguthaben wird der letzte
vorliegende Bankauszug zugrunde gelegt.
Forderungen
Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Dem Ausfallrisiko
wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen.
Derivate
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen
anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,25%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen
Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind bei der Berechnung der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt.

Wesentliche sonstige Erträge
Rückvergütung aus Zielfonds EUR 626.403,42

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Beratungsvergütungen EUR 4.567,91
Fremde Depotgebühren EUR 832,83

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 0,00

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Immobilien Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.
Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die
Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der
Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Immobilien Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Immobilien Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent
der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Immobilien Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Immobilien Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag
der Deka Immobilien Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur
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Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative
Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaften und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der
Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als ”risikorelevante Mitarbeiter”) unterliegt
folgenden Regelungen:
• Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den
Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
• Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaften wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben.
Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren aufgeschoben.
• Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung
der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer
Sperrfrist von einem Jahr.
• Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft
bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene
Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden
erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
• Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in
Form einer Barleistung ausgezahlt.
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2019 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen
internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Immobilien Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2019 angemessen
ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Immobilien Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 49.569.030,08
davon feste Vergütung EUR 42.265.693,89
davon variable Vergütung EUR 7.303.336,19

Zahl der Mitarbeiter der KVG 549

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Immobilien Investment GmbH* gezahlten Vergütung an Risktaker EUR 3.121.605,64
davon Geschäftsführer EUR 1.236.454,32
davon andere Risk Taker EUR 1.885.151,32

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweiten Vergütungsberichts dargestellt

Gestaltung des fondsbezogenen Risikomanagementsystems

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet das den Anforderungen des § 29 Abs. 5 KAGB i.V.m. den Artikeln 38 bis 45 und 50 bis 56 der Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013, insbesondere den Anforderungen hinsichtlich der

- Risikomanagement-Funktion,
- Bewertung, Überwachung und Überprüfung des Risikomanagements,
- Schutzvorkehrungen gegen Interessenskonflikte,
- Einrichtung von Risikolimiten sowie
- Risikomessung und den Vorgaben zum Risikomanagement (einschl. Stresstests)

entspricht.

Die Gesellschaft hat zudem ein angemessenes und zweckdienliches Kontrollverfahren nach § 4 Abs. 1 DerivateV eingerichtet, um die Marktgerechtigkeit von Geschäften, bei denen
Interessenkonflikte auftreten können, erstellt.

Die Gesellschaft wendet gemäß § 5 Abs. 1 DerivateV zur Ermittlung der Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial den einfachen Ansatz nach §§ 15 ff. DerivateV
an.

Die Stresstests sind gemäß § 29 DerivateV gestaltet und werden gemäß § 30 DerivateV durchgeführt.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU

Die wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt sein kann, ergeben sich aus der in den aktuell gültigen Anlagerichtlinien genannten Anlagestrategie sowie den
dort aufgeführten Anlagegrenzen. Je nach Ausgestaltung sind folgende Risikohinweise zu beachten:
Bei Anlagen in Anleihen spielen das allgemeine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche
Rolle. Bezüglich Anlagen in Investmentanteilen sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung mit den
Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen.
In Bezug auf die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken sowie weitere potentielle Risiken, die sich für das Investmentvermögen im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können,
wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ der „Informationen gegenüber semi-professionellen und professionellen Anlegern gem. § 307 Absatz 1 und 2 KAGB“ verwiesen.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitung von Risikolimits.
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Zusätzliche Informationen
a) prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regelungen gelten: 0%
Gemäß Art. 1 Abs. 5 AIFM-VO müssen sich derartige besondere Regelungen auf bestimmte illiquide Vermögensgegenstände des Fonds beziehen und sich auf die Anleger des AIF auswirken (z.
B. ”side pockets”-Regeln, die in Deutschland gesetzlich nicht zulässig sind). Gesetzliche Rücknahmeaussetzungen (unter normalen und außergewöhnlichen Umständen), die mit dem Anleger
in den Anlagebedingungen vereinbart sind, sind hiervon nicht erfasst. Dies gilt ebenso für Rücknahmeaussetzungen eines Zielfonds. Auch alleine die Qualifizierung als schwer liquidierbarer
Vermögensgegenstand (z. B. Immobilie) genügt für einen Ausweis nicht. Für in Deutschland nach dem KAGB aufgelegte AIF ist hier aktuell ”0%” auszuweisen,

b) Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 6,0
(derzeit 3,0)

c) tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 1,0

d) Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,5

e) tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 1,0

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertleihe-, Pensions- oder Total Return Swap- Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im
Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten
Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes
mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezo-
gene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Frankfurt am Main, im Februar 2021 
Deka Immobilien Investment GmbH

Die Geschäftsführung
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Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Immobilien Investment GmbH, 
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-
Immobilien StrategieInstitutionell – bestehend aus dem Tä-
tigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2019 
bis zum 31. Oktober 2020, der Vermögensübersicht und der 
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020, der Ertrags- und 
Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwick-
lungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2019 
bis zum 31. Oktober 2020 sowie der Aufstellung der während 
des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese 
nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem 
Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapital-
anlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen 
Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vor-
schriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse 
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstim-
mung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von der Deka Immobilien Investment GmbH unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für 
den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Immobilien Investment GmbH 
sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den 
Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen euro-
päischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht 
und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser 
Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächli-
chen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu 
verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen 
Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und 
Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermö-
gens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung 
einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter 
bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des 
Sondervermögens durch die Deka Immobilien Investment GmbH 
zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte 
im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, 
sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 
KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
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(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen
im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des
Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka
Immobilien Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen
Vertretern der Deka Immobilien Investment GmbH bei der
Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sonderver-
mögens durch die Deka Immobilien Investment GmbH
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Immobilien
Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den
Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie
ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfäl-
le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter
Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der
einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich
ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und
Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 26. Februar 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Kühn 
Wirtschaftsprüfer
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Besteuerung der Erträge.

Steuerliche Hinweise für Anteilsinhaber1)

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur
für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflich-
tig2) sind. Dem ausländischen Anleger3) empfehlen wir, sich
vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Jahresbericht
beschriebenen Sondervermögen mit seinem Steuerberater
in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Kon-
sequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland
individuell zu klären.

Darstellung der Rechtslage bis zum 31.12.2017
Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen grundsätzlich von
der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Gegebenenfalls
kann es jedoch zu einer definitiven Belastung von einer Kapital-
ertragsteuer i.H.v. 15% auf deutsche Dividenden und deutsche
eigenkapitalähnliche Genussscheine kommen, wenn bestimmte
Vorgaben des Einkommensteuergesetzes nicht eingehalten
werden können. Die steuerpflichtigen Erträge des Sonderver-
mögens werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus
Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit
diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801,– EUR (für Alleinstehende oder
getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,– EUR (für zusammen
veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem
Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören
auch die vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die
ausschüttungsgleichen Erträge, der Zwischengewinn sowie der
Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese
nach dem 31.12.2008 erworben wurden bzw. werden.4)

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Ab-
geltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte
aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteu-
er erklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs
werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits
Verlustverrechnungen vorgenommen und ausländische Quellen-
steuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung,
wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgel-
tungssatz von 25%. In diesem Fall können die Einkünfte aus
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben
werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den
vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird),
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann

ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedrigeren
persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die
Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuer liche
Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen
bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte
Betrachtung der Ertragsbestandteile.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Inländische Mieterträge, Zinsen, Dividenden (insb. aus
Immobilien-Kapitalgesellschaften), sonstige Erträge und
Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien inner-
halb von 10 Jahren nach Anschaffung

Ausgeschüttete oder thesaurierte Erträge (inländische Mieterträ-
ge, Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge) und Gewinne aus dem
Verkauf inländischer Immobilien innerhalb von 10 Jahren nach
Anschaffung unterliegen bei Inlandsverwahrung grundsätzlich
dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und
ggf. Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– EUR bei
Einzelveranlagung bzw. 1.602,– EUR bei Zusammenveranlagung
von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich
ausschüttenden Sondervermögens in einem inländischen Depot,
so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug
Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag
nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom
 Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird,
vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte
Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Für den Steuerabzug eines thesaurierenden Sondervermögens
stellt das Sondervermögen den depotführenden Stellen die
Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden Zuschlag-
steuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung.
Die depotführenden Stellen nehmen den Steuerabzug wie im
Ausschüttungsfall unter Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse der Anleger vor, so dass insbesondere ggf. die Kir-
chensteuer abgeführt werden kann. Soweit das Sondervermögen
den depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt hat,
die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Erstattung.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen
Kreditinstitut oder einer inländischen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, so erhält der Anleger, der seiner depotführenden Stelle

15



einen in ausreichender Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag 
oder eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des Rumpfgeschäfts-
jahres des Sondervermögens vorlegt, den den depotführenden 
Stellen zur Verfügung gestellten Betrag auf seinem Konto 
gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht 
bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger auf 
Antrag von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung 
über den einbehaltenen und abgeführten Steuerabzug und den 
Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, den 
Steuerabzug im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung 
auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen zu lassen.

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem 
Depot verwahrt und Ertragsscheine einem inländischen Kre-dit 
institut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in 
Höhe von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag vorgenommen.

Dividenden von ausländischen (Immobilien-) Kapitalgesellschaften 
als so genannte Schachteldividenden können nach Auffassung 
der Finanzverwaltung nicht steuerfrei sein.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer 
Immobilien nach Ablauf von 10 Jahren seit der Anschaffung

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer 
Immobilien außerhalb der 10-Jahresfrist, die auf der Ebene des 
Sondervermögens erzielt werden, sind beim Anleger stets 
steuerfrei.

Ausländische Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf 
ausländischer Immobilien innerhalb von 10 Jahren seit der 
Anschaffung

Steuerfrei bleiben ausländische Mieterträge und Gewinne aus 
dem Verkauf ausländischer Immobilien, auf deren Besteuerung 
Deutschland aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens
(Freistellungsmethode) verzichtet hat (Regelfall). Die steuerfrei-en 
Erträge wirken sich auch nicht auf den anzuwendenden 
Steuersatz aus (kein Progressionsvorbehalt).

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen aus-
nahmsweise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein 
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen wurde, gelten die 
Aussagen zur Behandlung von Gewinnen aus dem Verkauf
in ländischer Immobilien innerhalb von 10 Jahren seit Anschaffung 
analog. Die in den Herkunftsländern gezahlten Steuern können 
ggf. auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet werden, 
sofern die gezahlten Steuern nicht bereits auf der Ebene des 
Sondervermögens als Werbungskosten berücksichtigt wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen
Genussrechten und Investmentanteilen, Gewinne aus Terminge-
schäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene
des Sondervermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht
erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden
die Gewinne aus der Veräußerung der in §1 Abs.3 Satz 3 Nr. 1
Buchstaben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim
Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem
Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines
ver öffentlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis
1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte  Gewinn-
obligationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpapiere/ 
Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträ-
ge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich 
steuerpflichtig und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im 
Inland dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Ver-
äußerung von Wertpapieren und Gewinne aus Termingeschäften 
sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene des 
Sondervermögens vor dem 01.01.2009 erworben bzw. die 
Termingeschäfte vor dem 01.01.2009 eingegangen wurden.

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht 
in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen 
zu behandeln (s.o.).

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen 
Immobilien-Personengesellschaften

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilien-
Personengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des 
Wirtschaftsjahres der Personengesellschaft auf der Ebene des 
Sondervermögens zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen steuer 
lichen Grundsätzen zu beurteilen.

Negative steuerliche Erträge
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Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen 
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden 
diese auf Ebene des Sondervermögens steuerlich vorgetragen. 
Diese können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre 
verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steu-
erlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken 
sich diese negativen Beträge beim Anleger einkommensteuerlich 
erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das 
Rumpfgeschäftsjahr des Sondervermögens endet, bzw. die 
Ausschüttung für das Rumpfgeschäftsjahr des Sondervermögens 
erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des 
Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Geltend- 
machung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht 
möglich.

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen (z.B. in Form von Bauzinsen) sind nicht 
steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Besitzzeit 
erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der 
Veräußerung der Fondsanteile hinzuzurechnen, d.h. sie erhöhen 
den steuerlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 
31.12.2008 erworben wurden, von einem Privatanleger veräu-
ßert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 
25%. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt 
werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug vor. 
Der Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit 
Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven 
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile 
in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben 
depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung von vor dem 01.01.2009 erworbenen 
Anteilen ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die An-
schaffungskosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 
Anschaffung und der Veräußerungspreis um den Zwischen-
gewinn im Zeitpunkt der Veräußerung zu kürzen, damit es 
nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen Erfassung von 
Zwischen gewinnen (siehe unten) kommen kann. Zudem ist der 
Veräußerungspreis um die thesaurierten Erträge zu kürzen, die

der Anleger bereits versteuert hat, damit es auch insoweit nicht
zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31.12.2008 erwor-
bener Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während
der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anle-
gerebene erfassten, DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist
(sogenannter besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) veröffentlicht den
Immobiliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes
des Investmentanteils.

Zum 31.12.2017 gelten die Anteile als veräußert. Als Veräu-
ßerungspreis ist der letzte im Kalenderjahr 2017 festgesetzte
Rücknahmepreis anzusetzen. Der Gewinn ist nach den o.g. Regeln
grundsätzlich steuerfrei, wenn die Anteile vor dem 01.01.2009
erworben worden sind. Andernfalls ist der Gewinn grundsätzlich
steuerpflichtig und nach den o.g. Regeln zu ermitteln; allerdings
ist er erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich
veräußert werden.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Inländische Mieterträge und Zinserträge sowie zinsähnliche
Erträge

Inländische Mieterträge, Zinsen und zinsähnliche Erträge sind
beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig5). Dies gilt unabhängig
davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung
des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage einer entsprechenden
NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine
Steuerbescheinigung über die Vornahme des Steuerabzugs.

Ausländische Mieterträge

Bei Mieterträgen aus ausländischen Immobilien verzichtet
Deutschland in der Regel auf die Besteuerung (Freistellung
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens). Bei Anlegern,
die nicht Kapitalgesellschaften sind, ist jedoch der Progressions-
vorbehalt teilweise zu beachten.

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen aus-
nahmsweise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen wurde, können
die in den Herkunftsländern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf
die deutsche Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet
werden, sofern die gezahlten Steuern nicht bereits auf der
Ebene des Sondervermögens als Werbungskosten berücksichtigt
wurden.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer
Immobilien
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Thesaurierte Gewinne aus der Veräußerung inländischer und aus-
ländischer Immobilien sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich,
soweit sie nach Ablauf von 10 Jahren seit der Anschaffung der Im-
mobilie auf Fondsebene erzielt werden. Die Gewinne werden erst
bei ihrer Ausschüttung steuerpflichtig, wobei Deutschland in der
Regel auf die Besteuerung ausländischer Gewinne (Freistellung
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens) verzichtet.

Gewinne aus der Veräußerung inländischer und ausländischer Im-
mobilien innerhalb der 10-Jahresfrist sind bei Thesaurierung bzw.
Ausschüttung steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen.
Dabei sind die Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien
in vollem Umfang steuerpflichtig.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf ausländischer Immobilien
verzichtet Deutschland in der Regel auf die Besteuerung (Frei-
stellung aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens). Bei
Anlegern, die nicht Kapitalgesellschaften sind, ist jedoch der
Progressionsvorbehalt zu beachten.

Sofern im betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen aus-
nahmsweise die Anrechnungsmethode vereinbart oder kein
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen wurde, können die
in den Herkunftsländern gezahlten Ertragsteuern ggf. auf die
deutsche Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer angerech-
net werden, sofern die gezahlten Steuern nicht bereits auf der
Ebene des Sondervermögens als Werbungskosten berücksichtigt
wurden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung
des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage einer entsprechenden
NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine
Steuerbescheinigung über die Vornahme des Steuerabzugs.

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen
Genussrechten und Investmentfondsanteilen, Gewinne aus
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien sind beim
Anleger steuerlich unbeachtlich, wenn sie thesauriert werden. Zu-
dem werden die Gewinne aus der Veräußerung der nach folgend
genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn
sie nicht ausgeschüttet werden:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem
Kupon sowie Down-Rating- Anleihen, Floater und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröf-
fentlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1
abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinn-
obligationen und Fremdkapital- Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf 
Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind Veräußerungs-
gewinne aus Aktien ganz6) (bei Anlegern, die Körperschaften sind) 
oder zu 40% (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z.B. 
Einzelunternehmern) steuerfrei (Teileinkünfteverfahren). Ver-
äußerungsgewinne aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne 
aus Termin geschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien sind 
hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die 
nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie 
Zinsen zu behandeln (s.o.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüt-
tete Termingeschäftsgewinne sowie ausgeschüttete Erträge aus 
Stillhalterprämien unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag).
Dies gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung von vor dem 
01.01.2009 erworbenen Wertpapieren und für Gewinne aus vor 
dem 01.01.2009 eingegangenen Termingeschäften. Die auszah-
lende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuerabzug 
vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft ist oder diese Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines 
inländischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom 
Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck erklärt wird.

In- und ausländische Dividenden (insbesondere aus 
Immobilien-Kapitalgesellschaften)

Vor dem 01.03.2013 dem Sondervermögen zugeflossene oder 
als zugeflossen geltende Dividenden in- und ausländischer
(Immobilien-) Kapitalgesellschaften, die auf Anteile im Be-
triebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind 
mit Ausnahme von Dividenden nach dem REITG bei Körper-
schaften grundsätzlich steuerfrei (5% der Dividenden gelten 
bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben 
und sind somit letztlich doch steuerpflichtig). Aufgrund der 
Neuregelung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden sind 
nach dem 28.02.2013 dem Sondervermögen aus der Direkt-
anlage zugeflossene oder als zugeflossen geltende Dividenden 
in- und ausländischer (Immobilien-) Kapitalgesellschaften bei 
Körperschaften steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern sind 
Dividenden – mit Ausnahme der Dividenden nach dem REITG –
zu 60% zu versteuern (Teileinkünfteverfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitaler-
tragsteuer 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag).
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Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuer-
abzug (Kapitalertragsteuer 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag). 
Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann kei-
nen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft ist (wobei von Körperschaften
i.S.d. §1 Abs.1 Nr. 4 und 5 KStG der auszahlenden Stelle eine
Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen
muss) oder die ausländischen Dividenden Betriebseinnahmen
eines inländischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle
vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck erklärt wird.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil 
einkommensteuerfreien bzw. körperschaftsteuerfreien Dividen-
denerträge für Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags wieder 
hinzu zurechnen, nicht aber wieder zu kürzen. Nach Auffassung 
der Finanzverwaltung können Dividenden von ausländischen
(Immobilien-) Kapitalgesellschaften als so genannte Schachtel-
dividenden in vollem Umfang nur dann steuerfrei sein, wenn 
der Anleger eine (Kapital-) Gesellschaft i.S.d. entsprechenden 
Doppelbesteuerungsabkommens ist und auf ihn durchgerechnet 
eine genügend hohe (Schachtel-) Beteiligung entfällt.

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen 
Immobilien-Personengesellschaften

Erträge aus der Beteiligung an in- und ausländischen Immobilien-
Personengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des 
Wirtschaftsjahres der Personengesellschaft auf der Ebene des 
Sondervermögens zu erfassen. Sie sind nach allgemeinen 
steuer lichen Grundsätzen zu beurteilen.

Negative steuerliche Erträge

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen 
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden 
diese steuerlich auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. 
Diese können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre 
verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der negativen 
steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit 
wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger bei der 
Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veran-
lagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Rumpfgeschäftsjahr 
des Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das 
Rumpfgeschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die 
negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermögens 
verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der 
Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht 
möglich.

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen (z.B. in Form von Bauzinsen) sind nicht
steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass
die Substanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam
zu vereinnahmen sind, in der Steuerbilanz aufwandswirksam
ein passiver Ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch
die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert
werden. Alternativ können die fortgeführten Anschaffungskosten
um den anteiligen Betrag der Substanzausschüttung vermindert
werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen
sind für Körperschaften zudem grundsätzlich steuerfrei7), soweit
die Gewinne aus noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als
zugeflossen geltenden Dividenden und aus realisierten und nicht
realisierten Gewinnen des Sondervermögens aus in- und ausländi-
schen Aktien bzw. (Immobilien-) Kapitalgesellschaften herrühren
und soweit diese Dividenden und Gewinne bei ihrer Zurechnung
an den Anleger steuerfrei sind (so genannter Aktiengewinn). Von
Einzelunternehmen sind diese Veräußerungsgewinne zu 60% zu
versteuern.

Die KVG veröffentlicht den Aktiengewinn (seit 01.03.2013
aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung betreffend
der Dividendenbesteuerung zwei Aktiengewinne getrennt für
Körperschaften und Einzelunternehmer – ggf. erfolgt die ge-
trennte Veröffentlichung erst nachträglich) bewertungstäglich als
Prozentsatz des Wertes des Investmentanteils.

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zudem insoweit
steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Sondervermö-
gen entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten,
nach DBA steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeit-
anteiliger Immobiliengewinn). Hierbei handelt es sich um noch
nicht zugeflossene oder noch nicht als zugeflossen geltende
ausländische Mieten und realisierte und nicht realisierte Gewinne
des Fonds aus ausländischen Immobilien, sofern Deutschland auf
die Besteuerung verzichtet hat.

Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewer-
tungstäglich als Prozentsatz des Anteilwertes des Sondervermö-
gens.

Zum 31.12.2017 gelten die Anteile als veräußert. Als Veräu-
ßerungspreis ist der letzte im Kalenderjahr 2017 festgesetzte
Rücknahmepreis anzusetzen. Der Gewinn ist grundsätzlich steu-
erpflichtig und nach den o.g. Regeln zu ermitteln; allerdings ist er
erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert
werden.

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonder-
vermögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle
(Depotfall), wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträ-
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ge, Wertpapierveräußerungsgewinne, Termingeschäftsgewinne
und ausländische Dividenden Abstand genommen, sofern er seine
steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Auslän-
dereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw.
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger
gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß §37 Abs.2
AO zu beantragen. Zuständig ist das Betriebsstättenfinanzamt
der depotführenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sonderver-
mögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle,
wird bei Nachweis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft keine
Steuer einbehalten, soweit es sich nicht um inländische Divi-
denden oder inländische Mieten handelt. Erfolgt der Antrag auf
Erstattung verspätet, kann – wie bei verspätetem Nachweis der
Ausländereigenschaft bei ausschüttenden Fonds – eine Erstattung
gemäß §37 Abs.2 AO auch nach dem Thesaurierungszeitpunkt
beantragt werden.

Für inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt hinge-
gen ein Steuerabzug. Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung
dieses Steuerabzugs für den ausländischen Anleger möglich ist,
hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der
Bundesrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungs-
abkommen ab. Eine DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf
inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt über das
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn.

Solidaritätszuschlag
Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführen-
den Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5%
zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer
und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung die Ver-
gütung des Steuerabzugs, ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen
bzw. wird dieser vergütet.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer
als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd
berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird
teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten.

Die Gesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der
Ebene des Sondervermögens wie Werbungskosten abziehen. In
diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene
weder anrechenbar noch abzugsfähig.

Übt die Gesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der ausländi-
schen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird die 
anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermö-
gens ermittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu hat 
die Gesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine Feststellungs-
erklärung abzugeben. Änderungen der Feststellungserklärungen, 
z.B. anlässlich einer Außenprüfung (§11 Abs.3 InvStG) der
Finanzverwaltung, werden für das Rumpfgeschäftsjahr wirksam,
in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar geworden ist.
Die steuer liche Zurechnung dieser geänderten Feststellung beim
Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Rumpfgeschäftsjahres
bzw. am Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses
Rumpfgeschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich
die Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem 
Sondervermögen beteiligt sind. Die steuerlichen Auswirkungen 
können entweder positiv oder negativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis 
enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen 
sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht in §1 Abs.3 Satz 3 
Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, 
die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und 
infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden 
(etwa Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleich- 
bar). Der vom Sondervermögen erwirtschaftete Zwischengewinn 
ist bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch Steuerinländer 
einkommensteuerpflichtig. Der Steuerabzug auf den Zwischen- 
gewinn beträgt 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer).

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im 
Jahr der Zahlung beim Privatanleger einkommensteuerlich als 
negative Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich 
durchgeführt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des 
Zwischengewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern 
zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Er 
wird bereits beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. 
Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6%
des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Invest-
ment anteils als Zwischengewinn anzusetzen. Bei betrieblichen 
Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn unselbständiger Teil 
der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind.
Bei Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bildet der 
erhaltene Zwischengewinn einen unselbständigen Teil des 
Veräußerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnun-
gen sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen 
werden.
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Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sonderver-
mögens in ein anderes inländisches Sondervermögen kommt
es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der
beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Re-
serven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für
die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen
Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesell-
schaft oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen
Investmentaktiengesellschaft. Erhalten die Anleger des übertra-
genden Sondervermögens eine Barzahlung im Sinne des §190
KAGB, ist diese wie eine Ausschüttung eines sonstigen Ertrags zu
behandeln. Vom übertragenden Sondervermögen erwirtschaftete
und noch nicht ausgeschüttete Erträge werden den Anlegern
zum Übertragungsstichtag als sog. ausschüttungsgleiche Erträge
steuerlich zugewiesen.

Transparente, semitransparente und  intransparente
Besteuerung
Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente
Besteuerung für Investmentfonds im Sinne des Investment-
steuergesetzes (nachfolgend „InvStG“)) gelten nur, wenn das
Sondervermögen unter die Bestandsschutzregelung des InvStG8)

fällt. Dafür muss das Sondervermögen vor dem 24.12.2013
aufgelegt worden sein und die Anlagebestimmungen und Kre-
ditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen Investmentgesetz
erfüllen.  Alternativ muss das Sondervermögen die steuerlichen
Anlagebestimmungen nach dem InvStG – dies sind die Grund-
sätze nach denen das Sondervermögen investieren darf, um
steuerlich als Investmentfonds behandelt zu werden – erfüllen. In
beiden Fällen müssen zudem sämtliche Besteuerungsgrundlagen
nach der steuerlichen Bekanntmachungspflicht entsprechend
den Vorgaben in §5 Abs.1 InvStG bekannt gemacht werden.9)

Alternativ ist auch ein Nachweis der Besteuerungsgrundlagen
durch den Anleger möglich. Hat der Fonds Anteile an anderen
Investmentvermögen erworben,10) so gelten die oben genannten
Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, wenn (i) der jeweilige Ziel-
fonds entweder unter die Bestandsschutzregelungen des InvStG
fällt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen nach dem InvStG
erfüllt und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für diese Zielfonds den
steuerlichen Bekanntmachungspflichten nachkommt.

Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen Anlagebestimmun-
gen bzw. im Falle des Bestandsschutzes die Anlagebestimmungen
und Kreditaufnahmegrenzen nach dem Investmentgesetz zu er-
füllen und sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich
sind, bekannt zu machen. Die erforderliche Bekanntmachung
kann jedoch nicht garantiert werden, insbesondere soweit das
Sondervermögen Anteile an Investmentvermögen erworben
hat und die jeweilige Verwaltungsgesellschaft für diese den
steuer lichen Bekanntmachungspflichten nicht nachkommt. In
diesem Fall werden die Ausschüttungen und der Zwischengewinn
sowie 70% der Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr bezogen
auf die jeweiligen Anteile am Investmentvermögen (mindestens
jedoch 6% des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf

der Ebene des Fonds angesetzt (sog. Pauschalbesteuerung).11) 

Allerdings kann eine Pauschalbesteuerung durch Nachweise der 
Anleger vermieden werden. Die Gesellschaft ist zudem bestrebt, 
andere Besteuerungsgrundlagen außerhalb der Anforderun-
gen des §5 Abs.1 InvStG (insbesondere den Aktiengewinn, 
den Immobiliengewinn und den Zwischengewinn) bekannt zu 
machen.

Sofern die Anlagebestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen 
nach dem ehemaligen Investmentgesetz bzw. die steuerlichen 
Anlagebestimmungen nach dem InvStG nicht eingehalten 
werden, ist das Sondervermögen als Investitionsgesellschaft zu 
behandeln. Die Besteuerung richtet sich nach den Grundsätzen 
für Investitionsgesellschaften.12)

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen 
zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und 
grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf interna-
tionaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen 
Standard für den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting 
Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 
Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen 
Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der 
Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 09.12.2014 in die Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. 
Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie 
etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich seit 2016 mit 
Meldepflichten seit 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. 
Österreich und die Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr 
später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem 
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21.12.2015 in 
deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen seit 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über 
ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natür-
liche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht 
z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute),
werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten
eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimat-
steuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen
dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichti-
gen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; 
Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); 
Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten
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und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert;
Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder
Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse
aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen
(einschließlich Fondsanteilen).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steu-
erbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.
Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden
Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig
sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die
Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet.
Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten
ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in
wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre
 jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen
an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der
Anleger weiterleitet.

Rechtliches und steuerliches Risiko
Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen
des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. aufgrund
von steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für
den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur
Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für
vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter
Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Sondervermögen
investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten,
dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für
das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er
an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder
Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden
Korrektur nicht mehr zugutekommt. Zudem kann eine Korrektur
von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw.
steuerliche Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden
Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden
und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt.

Darstellung der Rechtslage ab dem 01.01.2018
Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell
körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Immobili-
enerträgen, d.h. inländischen Mieterträgen und Gewinnen aus
der Veräußerung inländischer Immobilien (der Gewinn aus dem
Verkauf inländischer Immobilien ist hinsichtlich der bis zum
31.12.2017 entstandenen stillen Reserven steuerfrei, wenn der
Zeitraum zwischen Anschaffung und der Veräußerung mehr als
zehn Jahre beträgt), inländischen Beteiligungseinnahmen und
sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem
Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz

beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege 
des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der 
Steuersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterwor-
fen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,– EUR (für Alleinstehende 
oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,– EUR (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich ei-
nem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapi-
talvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds
(Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die 
Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 
werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits 
Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, 
wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgel-
tungssatz von 25%. In diesem Fall können die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben 
werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den 
vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der 
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann 
ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedrigeren 
persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 
Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Immobilienfonds, daher sind 60% der Ausschüttungen 
steuerfrei.
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Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem
Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und
gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– EUR bei
Einzelveranlagung bzw. 1.602,– EUR bei Zusammenveranlagung
von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer ver-
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung,
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten
Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines
Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermit-
telt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich
zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetz-
ten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des
Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert
sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat,
der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für
einen Immobilienfonds, daher sind 60% der Vorabpauschalen
steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem
Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und
gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– EUR bei
Einzelveranlagung bzw. 1.602,– EUR bei Zusammenveranlagung
von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung,
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag
nach amt lichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom
Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird,
vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. An-
dernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle
den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen.
Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der
abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf
den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung
des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss
der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle
insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf
den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit
dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto
nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner
Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inlän-
dischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht
nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zu-
ständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall
die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung
angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31.12.2017 veräußert,
unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von
25%. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 01.01.2018
erworben wurden und die zum 31.12.2017 als veräußert und
zum 01.01.2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach
dem 31.12.2017 erworbene Anteile.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für ei-
nen Immobilienfonds, daher sind 60% der Veräußerungsgewinne
steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem
01.01.2018 erworben wurden und die zum 31.12.2017 als
veräußert und zum 01.01.2018 wieder als angeschafft gelten, ist
zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung
auch die Gewinne aus der zum 31.12.2017 erfolgten fiktiven
Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach
dem 31.12.2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug
von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls
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Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit
Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile
in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben
depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 01.01.2009 erworbenen
Fondsanteile nach dem 31.12.2017 ist der Gewinn, der nach
dem 31.12.2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis
zu einem Betrag von 100.000 EUR steuerfrei. Dieser Freibetrag
kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne
gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt
werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu
mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient
oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken
dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die
ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann
erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene ange-
fallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet;
dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare
ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.
Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens
drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen
Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer
der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung
der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die
Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene
Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus
deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen
voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche
Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer unun-
terbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem
Fälligkeitszeitpunkt der Kapital erträge gehalten wurden und in
diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken
i.H.v. 70% bestanden.

Entsprechendes gilt beschränkt auf die Körperschaftsteuer, die 
auf inländische Immobilienerträge des Fonds entfällt, wenn 
der Anleger eine inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist, soweit die Investmentanteile nicht einem nicht von 
der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art zuzu-
rechnen sind, oder der Anleger eine von der Körperschaftsteuer 
befreite inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse ist, der nicht die Körperschaftsteuer des Fonds 
auf sämt liche steuerpflichtigen Einkünfte zu erstatten ist.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein 
von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-
Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-
Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte 
Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während 
des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den 
Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von 
Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. Der Fonds führt das 
Erstattungsverfahren für dieses Rumpfgeschäftsjahr nicht durch.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Immobilienfonds, daher sind 60% der Ausschüttungen 
steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die 
Teilfreistellung berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermit-
telt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich 
zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetz-
ten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des 
Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert 
sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat,
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der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw.
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für
einen Immobilienfonds, daher sind 60% der Vorabpauschalen
steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von
25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die
Teilfreistellung berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der
Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns
ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten
Vorabpauschalen zu mindern.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für ei-
nen Immobilienfonds, daher sind 60% der Veräußerungsgewinne
steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R.
keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf
den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen
nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines
Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug
auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der
Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine
steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Auslän-
dereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw.
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger
gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der

Abgabenordnung13) zu beantragen. Zuständig ist das für die
depot führende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen
aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug
ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% zu erheben.
Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer
als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd
berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer
kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt
werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sonderver-
mögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es
weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei-
ligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven,
d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des
übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan
vorgesehene Barzahlung,14) ist diese wie eine Ausschüttung zu
behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen
zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und
grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationa-
ler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD
hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard
für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten
in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im
Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teil-
nehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens
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vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie
20140/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung inte griert.
Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie
etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich seit 2016
mit Meldepflichten seit 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten
(z.B. Österreich und die Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein
Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21.12.2015 in
deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen seit 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über
ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natür-
liche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden
Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht
z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute),
werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten
eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimat-
steuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen
dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichti-
gen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;
Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen);
Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten
und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert;
Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder
Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse

aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen
(einschließlich Fondsanteilen).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steu-
erbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.
Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden
Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig
sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die
Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet.
Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten
ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in
wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre
jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen
an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der
Anleger weiterleitet.

Hinweis:

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann
jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass
sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung,
Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht
ändert.
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1) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Richtigkeit und Vollständig-
keit der steuerlichen Angaben nicht überprüft.
2) Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer
bezeichnet.
3) Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese 
werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet.
4) Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 01.01.2009 erworbenen Fondsanteilen sind
beim Privatanleger steuerfrei.
5) Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß §2 Abs.2a InvStG im Rahmen der Zins-
schrankenregelung nach §4h EStG zu berücksichtigen.
6) 5% der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugs- 
fähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
7) 5% des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als
nichtabzugsfähige Betriebsausgabe und sind somit steuerpflichtig.
8) §22 Abs.2 InvStG.
9) §5 Abs.1 InvStG.
10) §10 InvStG.
11) §6 InvStG.
12) §18 bzw. §9 InvStG.
13) §37 Abs.2 AO.
14) §190 Abs.2 Nr. 2 KAGB.

B017792
Unterstreichen



27

Ulrich Bäcker

Victor Stoltenberg 



28

Frankfurt am Main, im Februar 2021



St
an

d
06

.2
0

Deka Immobilien
Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt




